
 
 

Benutzerordnung 
Lernmittelleasing Gymnasium Meckelfeld 
 

 

 

 

• Das Entgelt muss bis zum im Informationsblatt „Informationen über die entgeltliche 

Ausleihe von Lehrmitteln“ angegebenen Termin entrichtet werden. Wer diese Frist 

nicht einhält, entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu 

beschaffen.  

 

• Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die  

Schülerinnen und Schüler gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt.  

 

• Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen.  

 

• Falls Vorschäden festgestellt werden, müssen diese unverzüglich einer Lehrkraft mit-

geteilt werden.  

 

• Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lern-

mittel pfleglich behandelt, mit geeigneten Schutzumschlag bzw. Schutzfolie oder 

Schutzpapier versehen werden und zu dem von der Schule festgesetzten Zeitpunkt in 

einem unbeschädigten Zustand zurückgegeben werden.  

 

• Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, sodass 

eine weitere Ausleihe nicht möglich ist, sind die Erziehungsberechtigten zum Ersatz 

des Schadens in Höhe des Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel verpflichtet.  

 

• Verlorengegangene oder gestohlene Bücher sind während der Leasingzeit selbststän-

dig zu ersetzen und spätestens bei der Rückgabe zu melden. 
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